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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2508/J-NR/88, 
betreffend EinfUhrung von steuerlichen Anreizen zur Kunst

förderung, die die Abgeordneten Kurt Bergmann u~d Genossen 
am 12. Juli 1988 an mich richteten, beehre ich mich wie 
folgt zu beantworten: 

Ich habe im Begutachtungsverfahren zum Einkommenssteuer
gesetz 1988 angeregt, daß 

- Zuwendungen an Einrichtungen des Kunstbereiches ähnliche 
BegUnstigungen erhalten sollen, wie sie bereits derzeit 
fUr Zuwendungen an wissenschaftliche Einrichtungen vorge
sehen sind; 

auch der Ankauf von Kunstwerken im Rahmen des allgemeinen 
Sonderausgabenrahmens absetzbar sein solle; 

und diese Anregungen ausfUhrlich begrUndet. 

Der Bundesminister fUr Finanzen hat diese Anregungen bei der 
Redaktion des dem Ministerrat vorgelegten Entwurfes eines 
Einkommensteuergesetzes 1988 nicht berUcksichtigt. Der 
Ministerrat hat (mit den Stimmen der der ÖVP angehörenden 
Minister) im Sinne dieses Entwurfes Beschluß gefaßt. 
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Steuerliche Anreize für die private Kunstförderung über den 
derzeitigen Stand hinaus können in der Regel nur im Rahmen 
der Abgabengesetzgebung geschaffen werden; für die Vor
bereitung dieser Gesetze ist der Bundesminister für Finanzen 
federführend, ich habe in diesem Zusammenhang die Möglich
keit, abermals Anregung zu geben, von der ich auch weiterhin 
Gebrauch machen werde. 

Ich weise aber darauf hin, daß in einem gewissen Umfang auch 
auf dem Wege der Vollziehung Anreize für die nichtstaatliche 
Kunstförderung gegeben werden können. Der Bundesminister für 
Finanzen hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, indem 
er im i"lai 1987 mit dem sogenannten "Sponsor-Erlaß" klarge
stellt hat, unter welchen Voraussetzungen Sponsorleistungen 
für kulturelle Veranstaltungen trotz eingeschränkter Werbe
möglichkeit der Empfänger gewinnmindernde Betriebsausgaben 
beim Sponsor sind. 
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